
 
 

Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt 

Definition nach Direktzahlungsverordnung 

Bedingungen und Auflagen: 

– Bodenbedeckung der Fahrgassen: natürliche Vegetation auf mindestens 
50 Prozent der Rebfläche; 

– Düngung: nur im Unterstockbereich erlaubt; 

– Schnitt: ab April, alternierender Schnitt in jeder zweiten Fahrgasse; zeitlicher 
Abstand zwischen zwei Schnitten derselben Fläche mindestens sechs Wochen; 
Schnitt der gesamten Fläche kurz vor der Weinernte erlaubt; 

– Bodenbearbeitung in den Fahrgassen: oberflächliches Einarbeiten des 
organischen Materials (Streue) erlaubt, jährlich nur in jeder zweiten Fahrgasse; 

– Pflanzenschutzmittel: nur Blattherbizide im Unterstockbereich und für 
Einzelstockbehandlungen bei Problemunkräutern. Nur biologische und 
biotechnische Methoden gegen Insekten, Milben und Pilzkrankheiten oder 
chemisch-synthetische Produkte der Klasse N (schonend für Raubmilben, Bienen 
und Parasitoide) zulässig; 

– Die ordentliche Bewirtschaftung der Reben hinsichtlich Stockpflege, 
Bodenunterhalt, Pflanzenschutz, Traubenbehang und Ernte muss gewährleistet 
sein; 

– Wendezonen und private Zufahrtswege (Böschungen, an Rebflächen 
angrenzende bewachsene Flächen): Bodenbedeckung mit natürlicher Vegetation. 
Ein jährlicher Schnitt kurz vor der Weinernte erlaubt. Es dürfen keine Dünger und 
Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden, Einzelstockbehandlungen von 
Problempflanzen sind zulässig. 

Ausschlusskriterien: 

Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt (Rebfläche und Wendezonen) sind nicht 
anrechenbar, wenn sie eines der folgenden Kriterien erfüllen: 

– Gesamtanteil an Fettwiesengräsern (vor allem Lolium perenne, Poa pratensis, 
Festuca rubra Agropyron repens) und Löwenzahn (Taraxacum officinale): mehr 
als 66 Prozent der Gesamtfläche, oder  

– Anteil invasiver Neophyten von mehr als 5 Prozent der Gesamtfläche. 

Teilflächen können ausgeschlossen werden. 
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